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Satzung vom 18.12.2018 

zur 1. Änderung der Satzung über die Aufwandsentschädigung und den 

Auslagenersatz für die ehrenamtlichen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 17.03.2016 

 

 

Gemäß § 22 Absatz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz (BHKG) und des § 7 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1998, Seite 666) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.05.2011 (GV NRW Seite 271 in Verbindung mit § 22 Absatz 1 des BHKG hat der Rat 
der Stadt Voerde in seiner Sitzung am 11.12.2018 folgende Änderung der Satzung 
beschlossen. 
 
 

Artikel 1 
§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
Die Stadt Voerde zahlt den ehrenamtlichen Führungskräften und Inhabern von 
Sonderfunktionen der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Löscheinheiten und der 
Jugendfeuerwehr eine Aufwandsentschädigung, deren Höhe sich nach der jeweils 
wahrgenommenen Funktion in der Feuerwehr richtet. Diese Regelung gilt für folgende 
Funktionen: 
 

 Leiter/in der Feuerwehr 

 Stv. Leiter/in der Feuerwehr 

 Löscheinheitsführer/in 

 Löscheinheiten/Jugendfeuerwehr 
 
 
§ 2 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Der/Die Leiter/in erhält den zweifachen Satz und die Stellvertretung den einfachen 

Satz der Aufwandsentschädigung eines Ratsmitgliedes der Stadt Voerde gem. § 2 
der Entschädigungsverordnung NRW. 

 
(2) Die Aufwandsentschädigung für die Löscheinheiten/Jugendfeuerwehr und deren 

Einheitsführer/in wird als quartalsmäßiger Betrag in Euro wie folgt festgelegt: 
 
            Quartal      Jahr 
 

 Löscheinheitsführer/in        40,00 €     160,00 € 

 Löscheinheiten/Jugendfeuerwehr       85,00 €     340,00 € 
 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Voerde (Niederrhein) wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften im Sinne des § 7 Abs. 6 der 
Gemeindeordnung in der zur Zeit gültigen Fassung kann gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Voerde (Niederrhein), den 18.12.2018 
 
 
 
H a a r m a n n 
Bürgermeister 
 




